


“



„

alldem ergibt sich, dass somit kein „Verlust der Nachvollziehbarkeit der Art und Weise 

Löschungsbestrebungen“ besteht.“



Bundeskanzleramts vom 30.11.2021 „
“ 

genannt worden seien und auch die „ “ nicht erteilt worden s



–
–

•



•

•

•

•

•

•

•

Monate betragen und die anfallenden Kosten beliefen sich auf rund € 320.000 inkl. USt. 

Verwendung des Begriffs „Auskunft“ bedingt, dass die Verwaltung nicht etwa zu 



–
–

Mails verbundenen Kosten in Höhe von € 320.000 stellen einen unverhältnismäßig hohen 

–



• Nam
• die Bezeichnung des angefochtenen Bescheids mit Datum und Geschäftszahl,
• die Bezeichnung der belangten Behörde (jene Behörde, die den Bescheid erlassen hat),
• die Gründe, au
• das Begehren in welchem Umfang und auf welche Art der angefochtene Bescheid

• jene Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzei





Unterzeichner serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT

Datum/Zeit 2025-06-06T12:33:36+02:00

Prüfinformation
Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.


